
sind Strafsachen, in denen große Un
terschiede in der Täterpersönlichkeit 
bestehen, z. B. wenn einerseits Straf
täter beteiligt sind, die erstmalig 
straffällig geworden sind, anderer
seits sich ein Straftäter zu verant
worten hat, der bereits wiederholt 
durch Disziplinwidrigkeit, Verfeh
lungen oder Straftaten aufgefallen ist 
(vgl. T o e p l i t z  in NJ 1971 S. 417). 
Es verbietet sich auch eine Verbin
dung von Verfahren wegen vorsätz
licher Straftaten mit Verfahren, de
nen fahrlässige Straftaten zugrunde 
liegen.
Die typischen Fälle einer Verbindung 
waren bisher auch an unserem Kreis
gericht die Verfahren wegen Ver
kehrsgefährdung durch Trunkenheit, 
unbefugter Benutzung von Fahrzeu
gen und vorsätzlicher Körperverlet
zung. , Es besteht aber kein Zweifel 
daran, daß wir damit noch längst 
nicht alle Möglichkeiten für die An
wendung des § 219 StPO nutzen. Ins
besondere bei gleichartigen Eigen
tumsdelikten in einem bestimmten 
Bereich (z. B. Warenhausdiebstähle) 
wäre die Verbindung zweckmäßig 
und würde die Wirksamkeit der 
Strafverfahren erhöhen.
Besonderer Überlegungen bedarf die 
Verbindung der Strafsachen in Straf
verfahren gegen Jugendliche. Die 
Verbindung einer Strafsache gegen 
einen Erwachsenen mit der gegen 
einen Jugendlichen ist nach § 167 
StPO ohnehin nur möglich, wenn da
durch die Interessen des Jugend
lichen nicht gefährdet werden (z. B., 
wenn die sachkundige Durchführung 
des Verfahrens nach § 73 StPO nicht 
beeinträchtigt wird). Aber auch bei 
der Prüfung, ob die Verbindung, 
mehrerer Jugendstrafsachen zweck
mäßig ist, sind die entwicklungsbe
dingten Besonderheiten jugendlicher 
Straftäter zu berücksichtigen. Den
noch sind hier Fälle einer zweckmä
ßigen Verbindung durchaus nicht so 
selten, sie werden nur nicht immer 
erkannt.
Das Gericht muß bei der Verbindung 
von Strafsachen prüfen, ob nicht die 
Bestimmung über den Ausschluß der 
Öffentlichkeit (§211 Abs. 2 und 3 
StPO) entgegensteht. Verfahren, in 
denen die Voraussetzungen für den 
Ausschluß der Öffentlichkeit vorlie
gen, werden sich in der Regel für 
eine Verbindung zur gleichzeitigen 
Verhandlung nicht eignen.
Die Schwierigkeiten in der gericht
lichen Praxis liegen vor allem darin, 
daß zur Verbindung geeignete Ver
fahren nur relativ selten zur glei
chen Zeit beim Gericht eingehen. In 
der Regel ist der Vorlauf einer Straf
kammer auch nicht so groß, daß ein 
neu eingegangenes Strafverfahren 
mit einer bereits anberaümten Sache 
unter Wahrung der gesetzlichen La
dungsfrist noch verbunden werden 
könnte. Der günstigste Weg zur Lö
sung dieses Problems besteht m. E. 
darin, daß bereits im Ermittlungsver
fahren stärker nach Möglichkeiten 
der Verbindung von Strafsachen ge
sucht wird.
Das kann auch für die rationelle Aus
gestaltung des Ermittlungsverfahrens-

von Bedeutung sein. Bei einer zu
sammenhängenden Ermittlung gleich
artiger Straftaten ist z. B. eine kon
zentrierte, unmittelbar aufeinander
folgende Vernehmung der Täter mög
lich. In seiner apleitenden Tätigkeit 
sollte der Staatsanwalt sichern, daß 
diese Täter gleichzeitig oder in 
kurzer Aufeinanderfolge angeklagt 
werden, damit zwischen den Eingän
gen der zur Verbindung geeigneten 
Strafsachen kein größerer zeitlicher 
Zwischenraum liegt. S t e f f e n s /  
B a h n  haben bereits in NJ 1971

S. 228 darauf hingewiesen, daß eine 
zweckmäßige Verbindung mehrerer 
Strafsachen gegen verschiedene Täter 
im Interesse der Erhöhung der Wirk
samkeit des Verfahrens durch eine 
prozeßleitende Verfügung des Staats
anwalts gesetzlich zulässig ist.
Auch unter diesem Aspekt gewinnt 
die Zusammenarbeit und gegensei
tige Information des Untersuchungs
organs, des Staatsanwalts und des 
Gerichts an Bedeutung.

ANTON NEUSCHL, Direktor
des Kreisgerichts Strausberg

Zur Befugnis des Zivilgerichts, von der Entscheidung 
des Strafgerichts abzuweichen

Das Bezirksgericht Rostock hat in 
seinem Urteil vom 1. September 1971 
- II BCB 30/71 - (NJ 1973 S. 274) die 
Befugnis des Zivilgerichts bejaht, im 
Beschwerdeverfahren „über die zur 
Schadenshöhe im Strafverfahren 
durchgeführte Beweisaufnahme hin
aus weitere Beweiserhebungen anzu
stellen, die für die Feststellung der 
Schadenshöhe erforderlich sind, und 
danach auch abweichend von der 
Auffassung der Strafkammer zu ent
scheiden“.
Dieser Auffassung ist im Ergebnis 
zuzustimmen. Hinsichtlich der Be
gründung des Urteils sind jedoch er
gänzende Bemerkungen erforderlich, 
weil sich das Bezirksgericht hier le
diglich auf allgemeine Postulate 
stützt. Das zeigt sich z. B. in der 
These, ein gegen ^ie Festsetzung der 
Höhe des Schadens eingelegtes 
Rechtsmittel erfülle nicht seinen 
Zweck, wenn das Rechtsmittelgericht 
an die im Strafverfahren festgestellte 
Höhe gebunden wäre.
Gerade bei einer .so komplizierten 
Frage wie der Rechtskraftwirkung, 
der allgemeinen Verbindlichkeit eines 
gerichtlichen Urteils, können der
artige allgemeine Fprmulierungen 
oder Forderungen stets auch eine ent
gegengesetzte Auslegung provozieren. 
Denn so selbstverständlich ist es auch 
wieder nicht, daß ein Zivilgericht be
fugt ist, eine der rechtskräftigen 
Feststellung des Strafgerichts ent
gegengesetzte Entscheidung zu tref
fen. In dem vom Bezirksgericht 
Rostock entschiedenen Fall berührte 
die abweichende Entscheidung unmit
telbar den strafrechtlichen Schuld
vorwurf.
Gesetzliche Grundlage für die Be

fugnis des Zivilgerichts, von der Ent
scheidung des Strafgerichts abzuwei
chen, ist die -noch gültige Bestimmung 
des § 14 Abs. 2 Ziff.d EGZPO. Hier
auf hat R a n k e  bereits in NJ 1955 
S. 159 hingewiesen. Danach ist das 
Zivilgericht n i c h t  an die strafge- 
richtliche Entscheidung gebunden, so
weit nicht andere gesetzliche Bestim
mungen eine solche Bindung aus
drücklich festlegen. Das ist in § 242 
Abs. 5 StPO hinsichtlich der Entschei
dung über den Grund des Schaden
ersatzanspruchs des durch die Straf
tat Geschädigten geschehen.
Eine darüber hinausgehende Bin
dung hat der Gesetzgeber nicht vor
geschrieben. Er betont damit die Un
abhängigkeit des Richters sowie die 
Geltung des Prinzips, daß der Rich
ter in Übereinstimmung mit seiner 
im Ergebnis der Beweisaufnahme ge
wonnenen Überzeugung entscheidet 
und nicht auf der Grundlage von Be
weismitteln, die eine im voraus fest
gelegte Beweiskraft haben.
Die Problematik, die das Bezirks
gericht Rostock mit seiner Entschei
dung erneut aufgeworfen hat, ist 
auch für die weitere Gesetzgebungs
arbeit bedeutsam. Die Ausarbeitung 
eines Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechtssachen macht die Ent
scheidung dieser Frage durch den 
Gesetzgeber erforderlich. Sie geht 
aber darüber hinaus, weil sie grund
sätzlich die Frage nach der Rechts
kraftwirkung gerichtlicher Entschei
dungen betrifft.

Prof. Dr. sc. HORST LUTHER,
Sektion Rechtswissenschaft
der Humboldt-Universität Berlin

Nochmals: Zu den Rechten des Verkäufers 
beim Kauf mit ungedecktem Scheck
In Erwiderung auf O e t z m a n n  in 
NJ 1972 S. 236 hat E n g l a n d  in NJ 
1972 S. 421 die Auffassung vertreten, 
daß ein mittels Schedebetrugs zu
stande gekommener Kaufvertrag 
insgesamt nichtig sei. Soweit Oetz
mann erneut gegen diese Auffassung 
Englands polemisiert (NJ 1973 S. 325), 
kann ihm nicht gefolgt werden. Viel

mehr ist England vollinhaltlich zuzu
stimmen.
Englands Meinung entspricht den Er
fordernissen der Anwendung des so
zialistischen Rechts unter uhseren 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Ver
hältnissen, Oetzmann hätte erkennen 
müssen, daß England keinesfalls das 
noch auf der Trennung zwischen


